
Der Invaliditätsgrad hängt 
im Wesentlichen davon ab, 
ob der Verletzte/Kranke 
noch ein hypothetisches 

Invalideneinkommen erzielen könn-
te. Das heisst, ob er nach Eintritt sei-
ner Invalidität und nach Durchfüh-
rung der medizinischen Behandlung 
durch eine ihm zumutbare Tätigkeit 
bei ausgeglichener Arbeitsmarktlage 
noch ein Erwerbseinkommen erzie-
len könnte und gegebenenfalls in 
welcher Höhe.
Die Invalidenversicherung hat je-
doch ausschliesslich für die gesund-
heitsbedingte Erwerbslosigkeit ein-
zustehen. Aus diesem Grund kommt 
es bei der Beurteilung der Erwerbs-
möglichkeiten nicht darauf an, ob 
die versicherte Person tatsächlich ei-
ne entsprechende Stelle findet oder 
nicht.
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